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RS OGH 1991/11/27 2Ob583/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.11.1991

Norm

ABGB §551

ABGB §767

Rechtssatz

Ein Verzicht auf das Erbrecht, der gemäß § 767 ABGB auch den Anspruch auf einen P ichtteil ausschließt, ist nur der in

Form eines erbrechtlichen Vertrages mit dem Erblassers abgegebene, nicht aber ein vor oder nach dem Tod des

Erblassers gegenüber einem anderen Noterben oder dem Erben erklärter.
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